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 Veröffentlicht am 06.12.1984

Norm

ZPO §84 I

Rechtssatz

Das Gericht hat bei Anordnung der Verbesserungsmaßnahmen möglichst ökonomisch und formfrei vorzugehen.

Daher ist der der Klage anhaftende Mangel der Fremdsprachigkeit als behoben anzusehen, wenn das Gericht die Klage

übersetzen läßt.
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